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Was ist das CIIC? 
Das Certificate of International and Intercultural  
Competence – kurz CIIC – ist ein außercurriculares Zertifikat, 
das alle Studierenden der Hochschule Karlsruhe erwerben kön-
nen. Es bescheinigt die im Studium erworbenen interkulturellen 
Kompetenzen und Fremdsprachenkenntnisse, weist studienbe-
zogene Auslandserfahrungen sowie Mitarbeit in internationalen 
Projektarbeiten nach und führt auf, in welchem Rahmen sich die 
Teilnehmenden interkulturell engagiert haben. Studierende der 
Studienvariante BA.International erwerben das CIIC automatisch 
im Rahmen ihres Studiums. Das Zertifikat hat einen Umfang von 
15 Credit Points (CP).

Bedingungen zum 
Erwerb des CIIC
+ Sie sind an der HKA immatrikuliert.
+ Sie haben sich für das CIIC angemeldet.
+ Sie haben an der Pflichtveranstaltung „Interkulturelle  

Kompetenz“ erfolgreich teilgenommen.
+ Sie haben weitere Leistungen im Umfang von mindestens  

12 CP erbracht.
+ Sie haben Leistungen in mindestens drei der vier Themen-

bereiche (TB) erbracht.
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Themenbereiche (TB)

TB 1: Interkulturelles Engagement
Im Rahmen von Themenbereich 1 können Sie sich inter- 
kulturelles Engagement anerkennen lassen, das mindestens 50 
Zeitstunden umfasst (d.h. etwa 2 h/Woche in einem Semester). 
In Abhängigkeit vom Umfang Ihres Engagements stehen drei 
Module zur Verfügung:

+ Modul S (3 CP): ab 50 Stunden Engagement
+ Modul M (6 CP): ab 110 Stunden Engagement
+ Modul L (9 CP): ab 170 Stunden Engagement

Für die Anrechnung des interkulturellen Engagements sind der 
Besuch einer Einführungsveranstaltung und eines Reflexions-
workshops, die Erstellung eines Erfahrungsberichts sowie ein 
qualifizierter Nachweis über das Engagement notwendig.

Der Themenbereich 1 soll einen nachhaltigen Einblick in das 
jeweilige interkulturelle Arbeitsfeld ermöglichen. Es wird aus-
schließlich unentgeltliches Engagement in Einrichtungen und 
Projekten mit einem internationalen und/oder interkulturellen 
Bezug anerkannt. Integraler Bestandteil des Workshops ist, dass 
Sie sich mit anderen Teilnehmenden über Ihre Erfahrungen als 
Ehrenamtliche austauschen und lernen, Ihre gewonnenen 
Erkenntnisse zu reflektieren.

Themen-
bereich 1: 

Interkulturelles Engagement 
Ehrenamtliches Engagement, Teilnahme an  
Einführungsveranstaltung und Reflexions- 
workshop, Erstellung eines Erfahrungsberichts

Themen-
bereich 2:  

Auslandsaufenthalte
Qualifizierter Auslandsaufenthalt,  
Erstellung eines Erfahrungsberichts

Themen-
bereich 3:

Sprachkompetenz
Nachgewiesene Teilnahme an Sprachkursen

Themen-
bereich 4:

Interkulturelle Kompetenz
Nachgewiesene Teilnahme an Lehr- 
veranstaltungen des Themengebiets,  
Erstellung eines Erfahrungsberichts
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TB 2: Auslandsaufenthalte
In Themenbereich 2 können Sie sich folgende studien- 
bezogenen Auslandsaufenthalte anerkennen lassen:

+ Auslandssemester
+ Auslandspraktikum
+ Summer/Winter School
+ Projektarbeit/Abschlussarbeit im Ausland
+ Forschungsaufenthalt

Die Aufenthaltsdauer im Ausland muss mindestens sechs 
Wochen am Stück betragen (mit Ausnahme von Summer und 
Winter Schools) und ist zum Bestehen des Themenbereichs 
nachzuweisen. Für die Anerkennung des Auslandsaufenthalts 
ist des Weiteren die Erstellung eines Erfahrungsberichts nötig, 
dessen Umfang sich nach der Aufenthaltsdauer richtet. 
In Abhängigkeit von der Dauer Ihres Auslandsaufenthalts  
stehen drei Module zur Verfügung:

+ Modul S (3 CP): ab 6 Wochen Auslandsaufenthalt
+ Modul M (6 CP): ab 12 Wochen Auslandsaufenthalt
+ Modul L (9 CP): ab 18 Wochen Auslandsaufenthalt

TB 3: Sprachkompetenz
In Themenbereich 3 nehmen Sie Fremdsprachenangebote zur 
Förderung Ihrer Mehrsprachigkeit wahr. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob Sie Ihre bisherigen Fremdsprachenkenntnisse ver-
tiefen oder eine neue Sprache erlernen möchten. 

Die Anerkennung von Sprachkursen am Institut für Fremd-
sprachen (IFS) der HKA ist problemlos möglich. Auch 
Sprachangebote an anderen Hochschulen können für 
TB 3 durch Vorlage eines qualifizierten Nachweises (z.B.  
Transcript of Records) anerkannt werden. Sollten Sprachen 
nicht im Angebot der HKA enthalten sein, können nachgewie-
sene externe Sprachkurse im Einzelfall angerechnet werden. 

Um sich Sprachkurse/-programme in TB 3 anrechnen zu 
lassen, müssen Sie einen Gesamtaufwand von mindestens  
3 CP beziehungsweise 90 Zeitstunden nachweisen. Wenn Sie 
einen Schwerpunkt auf Sprachkompetenz legen möchten, kön-
nen Sie in Themenbereich 3 Leistungen im Umfang von bis zu 
9 CP erbringen.



TB 4: Interkulturelle Kompetenz 
In Themenbereich 4 ist die gleichnamige Lehrveranstaltung 
„Interkulturelle Kompetenz“ angesiedelt. Sie wird regelmäßig 
in Winter- sowie Sommersemester angeboten und ihr Besuch 
ist für alle CIIC-Teilnehmenden verpflichtend. Hierdurch er-
bringen Sie Ihre ersten 3 CP in TB 4. Zusätzlich erstellen Sie 
einen Reflexionsbericht, in welchem Sie schildern, inwiefern 
Sie die erlernte Theorie in der Praxis umsetzen konnten.

Themenbereich 4 bietet Ihnen die Möglichkeit, über die 
Pflichtveranstaltung hinaus einen theoretischen Schwer-
punkt im Bereich der Interkulturalität zu setzen und für Sie 
interessante Kenntnisse zu erlangen. Um eine möglichst 
große Auswahl an Themen zu gewährleisten, werden für den  
Themenbereich sowohl Präsenzveranstaltungen als auch digi-
tale Lehrveranstaltungen (anderer Hochschulen) anerkannt. 
Wenn Sie einen Schwerpunkt auf theoretische Kenntnisse 
legen möchten, können Sie in TB 4 Leistungen im Umfang von 
bis zu 9 CP erbringen.

Pflichtveranstaltung: Interkulturelle Kompetenz
Die Lehrveranstaltung „Interkulturelle Kompetenz“ ist für alle 
CIIC-Teilnehmenden verpflichtend. Die erfahrungsbasierten 
Blockveranstaltungen verbinden Kultur- und Kommunikations-
theorien mit der praktischen Anwendung in Alltagsituationen 
und bereiten Sie auf die (u.a. virtuelle) Zusammenarbeit in 
heterogenen Teams vor. Sie befähigen Sie dazu, Ihre eigenen 
interkulturellen Erfahrungen und Verhaltensweisen zu reflek-
tieren, in interkulturellen Situationen zielführend und ange-
messen zu kommunizieren und zu handeln, sowie globale und 
lokale Beziehungen nachhaltig aufzubauen. 

www.h-ka.de/ciic



Hochschule Karlsruhe 
University of Applied Sciences
Moltkestraße 30
76133 Karlsruhe 
Tel.: +49 (0)721 925-0
Fax: +49 (0)721 925-2000
mailbox@h-ka.de 
www.h-ka.de 

Zertifi katskoordination 
Rebeca Schröder Crespillo
Gebäude F, Raum 009
Tel.: +49 (0)721 925-2509
Fax: +49 (0)721 925-2530
rebeca.schroeder_crespillo@h-ka.de
ciic@h-ka.de 

Herausgeber Rektor der Hochschule Karlsruhe
Redaktion Center of Competence
Foto Cover iStock/1277527599/amtitus
Design Capitale Wien/Berlin
Druck Flyeralarm GmbH 
Aufl age Dezember 2021, 1.000 Stück


